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Kreisfreie Stadt, 
Landkreis

Kinder bis zur Vollendung des 
6 . Lebensjahres am 31 .12 .2019

Kinder mit niedrigem Sozial
status bei der Schulfähigkeits
Untersuchung 2020

Landeszuschuss 
gem. § 16 Absatz 6 
Satz 4 KitaG 
(aufgerundet auf 
die nächste ganze 
Zahl, in €)

Zuschussanteil
(in €)

Zuschussanteil
(in €)

Stadt Brandenburg an der Havel  3 737 113 .565,03 93 229 .552,62 343 .118,00
Stadt Cottbus  5 117 155 .502,34 115 283 .855,38 439 .358,00
Stadt Frankfurt (Oder)  2 770 84 .178,52 46 113 .542,15 197 .721,00
Stadt Potsdam  11 693 355 .342,75 95 234 .489,23 589 .832,00
Landkreis Barnim  9 932 301 .827,09 121 298 .665,23 600 .493,00
Landkreis DahmeSpreewald  9 421 286 .298,13 77 190 .059,69 476 .358,00
Landkreis ElbeElster  4 718 143 .376,98 60 148 .098,46 291 .476,00
Landkreis Havelland  8 733 265 .390,25 95 234 .489,23 499 .880,00
Landkreis MärkischOderland  10 315 313 .466,21 118 291 .260,31 604 .727,00
Landkreis Oberhavel  11 244 341 .697,92 113 278 .918,77 620 .617,00
Landkreis OberspreewaldLausitz  5 102 155 .046,50 70 172 .781,54 327 .829,00
Landkreis OderSpree  9 071 275 .661,85 80 197 .464,62 473 .127,00
Landkreis OstprignitzRuppin  4 849 147 .357,99 80 197 .464,62 344 .823,00
Landkreis PotsdamMittelmark  11 488 349 .112,93 75 185 .123,08 534 .237,00
Landkreis Prignitz  3 489 106 .028,46 83 204 .869,54 310 .899,00
Landkreis SpreeNeiße  5 230 158 .936,33 40 98 .732,31 257 .669,00
Landkreis TeltowFläming  9 553 290 .309,52 101 249 .299,08 539 .609,00
Landkreis Uckermark  5 525 167 .901,19 163 402 .334,15 570 .236,00
Land Brandenburg 131 987 4.011.000 1.625 4.011.000 8.022.009

I. Nichtamtlicher Teil

Veröffentlichung der Ergebnisse der Berechnung 
der Landeszuschüsse für Kindertagesbetreuung 
gemäß Landeszuschussanpassungsverordnung 

(LAZAV) 

Gemäß § 5 der Landeszuschussanpassungsverordnung vom  
3 . November 2015 werden für jede Zuschussperiode die Anpas
sungsfaktoren gemäß den §§ 2, 3 und 4 der Landeszuschuss
anpassungsverordnung (LAZAV) und die Höhe der Landeszu
schüsse und für jedes Jahr die Verteilung des Zuschusses an die 
Landkreise gemäß § 16 Absatz 6 Satz 4 des Kindertagesstät
tengesetzes im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport veröffentlicht . Dies geschieht hiermit:

1 . Unter Berücksichtigung der Kinderzahlentwicklung gemäß 
§ 2 (Anpassungsfaktor 1,027461055), der Personalkosten

entwicklung gemäß § 3 (Anpassungsfaktor 1,06438553) 
und des Umfangs des Tagesbetreuungsangebotes gemäß  
§ 4 (Anpassungsfaktor 1,00446084) ergeben sich gerundete 
Beträge in Höhe von 266 .403 .000 Euro und 8 .022 .000 Euro . 
Die Landeszuschüsse gemäß § 16 Absatz 6 Satz 2 und 4 
Kindertagesstättengesetz für die Jahre 2021 und 2022 belau
fen sich damit gerundet auf insgesamt je 274 .425 .000 Euro .

2 .   Die Zuschüsse nach § 16 Absatz 6 Satz 4 des Kindertages
stättengesetzes verteilen sich hälftig nach der Gesamtzahl 
der Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 
zum Stichtag 31 . Dezember 2019 und nach der Zahl der 
vom öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen der Un
tersuchung der Schulfähigkeit ausgewiesenen Kinder mit 
niedrigem Sozialstatus des Jahres 2020 . Für die Auszah
lung erfolgt eine Aufrundung auf die nächste ganze Zahl . 

Die Zuschüsse betragen im Jahr 2021 in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten:
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 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 des Landesbe
amtengesetzes oder gemäß § 31 TVL bis zur Höchstdauer 
von zwei Jahren auf Probe übertragen . Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Friedrich-Ebert-Grundschule
 Theaterstraße 15a
 14943 Luckenwalde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Ernst-Moritz-Arndt Grundschule Luckenwalde
 Frankenstraße 12
 14943 Luckenwalde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder
schulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw . 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der 
Havel ist vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schul
leitungsfunktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

 Grundschule Blankensee
 Ruhemannweg 57 b
 14959 Trebbin/OT Blankensee

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis

tung der Einhaltung von geltenden Rechts und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primar

stufe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder
schulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be
währung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw . 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe . 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schul träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TV L bewertet .
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 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Die unter dem Buchstaben a be
nannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw . Entgeltgruppe 14 TVL zuzüg
lich Amtszulage und die unter dem Buchstaben b benannte 
Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG bzw . 
Entgeltgruppe 14 TVL bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah
res . Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus
setzungen erfolgen .

3. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule

 Oberschule in Brandenburg an der Havel
 Caasmannstraße 11

 14770 Brandenburg an der Havel

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Die neue Oberschule in der Stadt Brandenburg an der Havel 
wird zum 01 .08 .2021 beginnend mit der Jahrgangsstufe 7 
neu errichtet . Sie nimmt ihren Betrieb ab dem 01 .08 .2021 
vorübergehend zunächst bis zum Ende des Schuljahres 
2022/2023 am Standort des Oberstufenzentrums „Alfred 
Flakowski“, Caasmannstraße 11, 14770 Brandenburg an 
der Havel auf . Nach Fertigstellung eines neuen Schulstand
ortes wird die Oberschule vom Standort Caasmannstraße 11 
zum neuen Standort verlagert .

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis

tung der Einhaltung von geltenden Rechts und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekun

darstufe I; langjährige, mindestens vier Jahre umfassen
de Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundar
stufe I .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schul träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL bewertet .

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam
tengesetz oder gemäß § 31 TVL bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen . Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

4. Oberstufenkoordinator (m/w/d) an einem Gymnasium

 Leibniz-Gymnasium Potsdam
 Galileistraße 2-4
 14480 Potsdam

 – Besetzung zum 01.02.2022 –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung 

der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Koordi
nation der pädagogischen Arbeit in der gymnasialen Ober
stufe insbesondere bei der Aufnahme in die gymnasiale 
Oberstufe, der Schullaufbahnberatung der Schülerinnen 
und Schüler, der Organisation des Unterrichts und im Zu
sammenhang mit der Abiturprüfung sowie bei der Siche
rung der Unterrichtsqualität in der gymnasialen Oberstufe; 
Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schü
lerinnen und Schülern . 

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Unterrichtserfahrung im Bildungsgang zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter und den Mitwirkungs
gremien; gutes Durchsetzungs und Organisationsvermö
gen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse des brandenbur
gischen Schulrechts; der Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .
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 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 15 TVL bewertet .

 Die Funktion als Oberstufenkoordinator wird zur Feststel
lung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die Fest
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres . 
Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Hö
hergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset
zungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt . 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das   

Staatliches Schulamt Brandenburg an der Havel
Die Leiterin

Magdeburger Straße 45
14770 Brandenburg an der Havel.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung 
in den Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt werden .

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Leitungsfunktionen neu 
zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Gesamtschule

 Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa
 Gesamtschule Klein Gaglow
 Am Annahofer Graben
	 03099	Kolkwitz/Gołkojce

	 −	Besetzung	zum	01.08.2022	–

 Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe wird zum 
01 .08 .2022 beginnend mit der Jahrgangsstufe 7 neu errich
tet . Bei entsprechendem Bedarf kann mit der Sekundar
stufe II (Jahrgangsstufe 11) zum Beginn des Schuljahres 
2023/2024 begonnen werden .

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis

tung der Einhaltung von geltenden Rechts und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur .

 Voraussetzungen: 
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats (zwei allge

meinbildende Fächer); langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Unterrichtserfahrung im Bildungsgang zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife; Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schul träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; 
umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule .
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 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie ist mit Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 15 TVL bewertet .

 Die Funktion als Koordinator Begabungsförderung wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertra
gen . Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf 
eines Jahres . Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli
chen Voraussetzungen erfolgen .

3. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Schule 
des Zweiten Bildungsweges

 Schule des Zweiten Bildungsweges Dahme-Spreewald
 Funkerberg 26
 15711 Königs Wusterhausen

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften und den Studierenden mit dem Ziel der Siche
rung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit und 
der Sicherung einer geordneten Unterrichtsarbeit, der Be
ratung der Studierenden, der Gewährung der Schulprofil
bildung und der Prozesse der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur; Zusammenarbeit mit anderen Einrichtun
gen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Se
kundarstufe I und II, Erfahrungen im Unterricht im Zweiten 
Bildungsweg sind erwünscht .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe  
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw . Entgeltgruppe 
15 TVL zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam
tengesetz oder gemäß § 31 TVL bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen . Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

2. Studiendirektor (m/w/d) zur Koordinierung schulfach-
licher Aufgaben (Koordinator Begabungsförderung) an 
einem Gymnasium

 Niedersorbischen Gymnasium
 Sielower Straße 37
	 03044	Cottbus/Chόśebuz

 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Aufgaben:
 Koordination und Unterstützung der Maßnahmen für den 

Erhalt und die Weiterentwicklung einer Minderheitenspra
che in Deutschland sowie für die Weitergabe der kulturellen 
Traditionen des sorbischen/wendischen Volkes an nachfol
gende Generationen; Koordination und Organisation der 
pädagogischen Arbeit der Begabten und Begabungsförde
rung, insbesondere bei der Fortschreibung des bilingualen 
Konzepts zur Umsetzung des bilingualen Sachfachunter
richts und der damit verbundenen Förderung zum Erlernen 
der sorbisch/wendischen Sprache im Kontext eines integra
tiven Unterrichts und Erziehungskonzepts auf der Grund
lage von Evaluationsmaßnahmen; Weiterentwicklung von 
konkreten Maßnahmen und Festlegungen zur Förderung 
der Schülerinnen und Schüler; Koordination und Organisa
tion der Öffentlichkeitsarbeit an der Schule; Koordination 
und Durchführung des Auswahlverfahrens für die Jahr
gangsstufen 5 und 7; Koordination der Zusammenarbeit 
mit den Partnern der Sorben/Wenden; Mitarbeit in Vereinen 
und Lernnetzwerken; Vertretung und Repräsentation des 
Landes Brandenburg auf Bundesebene .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Unterrichtserfahrung im Bildungsgang zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife . 

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, den Mitwirkungs
gremien und den Kooperationspartnern; sehr gutes Durch
setzungs und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
gute Kenntnisse des brandenburgischen Schulrechts; Fä
higkeit zu analytischer und konzeptioneller Arbeit; Innova
tion in der Unterrichts und Erziehungsarbeit; Erfahrungen 
in der Begabtenförderung sind erwünscht .
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 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe  
A 15 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw . Entgeltgruppe 
15 TVL zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah
res . Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus
setzungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das    

Staatliche Schulamt Cottbus
Herr Mader

Blechenstraße 1
03046	Cottbus/Chόśebuz.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 15 TVL bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah
res . Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus
setzungen erfolgen .

4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem Gymna-
sium

 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium
 Jahnstraße 3-9
	 03149	Forst	(Lausitz)/Baršć	(Łužyca)

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bil
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .
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träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Für die unter den Buchstaben a bis e sowie g und h ge

nannten Stellen werden die Befähigung für die Laufbahn 
des Lehrers für die Primarstufe und langjährige, mindestens 
vier Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis 
in der Primarstufe vorausgesetzt . 

 Für die unter Buchstabe f genannte Stelle werden die Be
fähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe, 
langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Bewährung 
in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe sowie der Nach
weis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanage
ments vorausgesetzt .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schul träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist für die unter 
den Buchstaben a bis e sowie g und h genannten Stellen 
erwünscht .

 Weitere Hinweise: 
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Be

schäftigten besetzt werden . Die unter den Buchstaben a 
und b benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL, die unter den 
Buchstaben c, d, e und f benannten Stellen mit der Besol
dungsgruppe A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw . 
Entgeltgruppe 14 TVL zuzüglich Amtszulage und die unter 
den Buchstaben g und h benannten Stellen mit der Besol
dungsgruppe A 15 BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 15 TV L 
bewertet .

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam
tengesetz oder gemäß § 31 TVL bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen . Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) ist 
vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraus
setzungen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungs
funktionen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Insel-Grundschule
 Oderberger Chaussee 11
 16259 Bad Freienwalde (Oder)/OT Neuenhagen

 – Besetzung zum 01.02.2022 –

b. Grundschule am Gruscheweg  
 Gruscheweg 52
 15366 Neuenhagen bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Astrid-Lindgren-Grundschule
 Alexej-Leonow-Straße 4
 15236 Frankfurt (Oder)

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

d. Diesterweg-Grundschule
 Am Steintor 5
 17291 Prenzlau

 – Besetzung zum 01.02.2022 –

e. Grundschule Johann Heinrich Pestalozzi 
 Winterfeldstraße 44
 17291 Prenzlau

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –
 

f. Grundschule „Artur Becker“ 
 Robert-Schulz-Ring 58
 17291 Prenzlau

 – Besetzung zum 01.08.2022 – 

g. Grundschule am Schwanenteich
 Dorfstraße 4
 15366 Neuenhagen bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

h. Grundschule Schönow
 Dorfstraße 37b
 16321 Bernau bei Berlin/OT Schönow

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis

tung der Einhaltung von geltenden Rechts und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
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benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL und die unter Buch
stabe c benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw . Entgeltgruppe 14 
TVL zuzüglich Amtszulage bewertet . 

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah
res . Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus
setzungen erfolgen .

3. Schulleiter (m/w/d) an einer Förderschule

a. Lebensschule Uckermark
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „geistige Entwicklung“
 Brüssower Allee 93
 17291 Prenzlau

 – Besetzung zum 01.08.2022 –

b. Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „Lernen“

 Am Rund 31
 15537 Erkner

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis

tung der Einhaltung von geltenden Rechts und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Für die unter Buchstabe a benannte Stelle werden die Be

fähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu
len, der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“, langjährige, mindestens vier Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer 
Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer
punkt „geistige Entwicklung“  sowie der Nachweis einer 
Qualifikation auf dem Gebiet des Schulmanagements vor
ausgesetzt .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Grund-
schule

a. Grundschule „Theodor Fontane“
 Linsingenstraße 15
 16259 Bad Freienwalde (Oder) 

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b.  Grundschule „Am Annatal“ 
 Am Annatal 64
 15344 Strausberg

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Grundschule am Wäldchen   
 Otto-Grotewohl-Ring 69
 15344 Strausberg

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt – 

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Die unter den Buchstaben a und b 
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bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„Lernen“ wird vorausgesetzt; mehrjährige, mindestens drei 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis an 
einer Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förder
schwerpunkt „Lernen“ .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL bewertet .

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah
res . Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus
setzungen erfolgen .

5. Schulleiter (m/w/d) an einer Oberschule 

a. Ehm Welk – Oberschule
 Schule für gemeinsames Lernen
 Puschkinallee 30a
 16278 Angermünde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Bertolt-Brecht-Oberschule Seelow
 Ganztagsschule
 Bertolt-Brecht-Straße 1
 15306 Seelow
 
 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt – 

 Für die unter Buchstabe b benannte Stelle werden die Be
fähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder Be
fähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen, 
der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung „Ler
nen“ und langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Ler
nen“ vorausgesetzt .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schul träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; 
umfassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation 
des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe
dingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifi
kation auf dem Gebiet des Schulmanagements bei der unter 
Buchstabe b benannten Stelle ist erwünscht .

 Weitere Hinweise: 
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw . Entgeltgruppe 
14 TVL zuzüglich Amtszulage bewertet .

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam
tengesetz oder gemäß § 31 TVL bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen . Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

4. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Förder-
schule

 Lessingschule Schule mit dem sonderpäd. Förder-
schwerpunkt Lernen

 Sabinusstraße 1
 15232 Frankfurt (Oder)

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt – 

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
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6. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer 
Oberschule

 Ehm Welk – Oberschule
 Schule für gemeinsames Lernen
 Puschkinallee 30a
 16278 Angermünde

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 

Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahrneh
mung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim Zu
sammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer geord
neten Unterrichts und Erziehungsarbeit, der Gewährleis
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbei
tung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Organisa
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers in der Sekundar

stufe I; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Be
währung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I . 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL bewertet .  

 Die Funktion als zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertra
gen . Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf 

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis

tung der Einhaltung von geltenden Rechts und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar

stufe I; Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För
derschulen; langjährige, mindestens vier Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schul träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise: 
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 15 BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 15 TVL bewertet .

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam
tengesetz oder gemäß § 31 TVL bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen . Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .
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 Die Funktion als zweiter stellvertretender Schulleiter wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertra
gen . Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf 
eines Jahres . Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli
chen Voraussetzungen erfolgen .

8. Rektor an einer Oberschule als Leiter des Primarstu-
fenbereiches – Primarstufenleiter (m/w/d)

a. Grund- und Oberschule „Salvador Allende“ Wriezen
 Hospitalstraße 36 a
 16269 Wriezen

 – Besetzung zum 01.02.2022 –

b. Oberschule am Rollberg
 Neuer Schulweg 10
 16321 Bernau bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

c. Europaschule Storkow
 Grund- und Oberschule
 Theodor-Fontane-Straße 23
 15859 Storkow (Mark)

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt – 

 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei

tung beschlossenen Aufgabenverteilung . Folgende Aufga
ben können zum Arbeitsfeld des Primarstufenleiters gehö
ren: inhaltliche Ausgestaltung der Primarstufe im Rahmen 
der geltenden Vorschriften; Beratung und Besuch der in der 
Primarstufe tätigen Lehrkräfte im Unterricht; Unterstützung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters beim Verfahren der 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstu
fe 1 und beim Übergangsverfahren an die weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen; Förderung von Schülerinnen 
und Schülern der Primarstufe; Gewährleistung der Einhal
tung von geltenden Rechts und Verwaltungsvorschriften; 
Zusammenwirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schü
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent
wicklung der Qualität schulischer Arbeit .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu

fe; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewäh
rung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 

eines Jahres . Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli
chen Voraussetzungen erfolgen .

7. Zweiter stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einem 
Gymnasium

a. Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau
 Lohmühlenstraße 26
 16321 Bernau bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

b. Gymnasium
 Friedrich Anton von Heinitz   
 Brückenstraße 80 A
 15562 Rüdersdorf bei Berlin

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt – 

 Aufgaben:
 Selbstständige und eigenverantwortliche Wahrnehmung der 

Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters bei der Wahrneh
mung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere beim Zu
sammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung 
der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer geord
neten Unterrichts und Erziehungsarbeit, der Gewährleis
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbei
tung, Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; 
Förderung der Schule als eine sich entwickelnde Organisa
tion auf der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsen
ses und einer aufbauenden Schulkultur und der Zusammen
arbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge

meinbildende Fächer); mehrjährige, mindestens drei Jahre 
umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis im Bil
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL bewertet .
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des brandenburgischen Schulrechts; Fähigkeit zu analyti
scher und konzeptioneller Arbeit; Innovation in der Unter
richts und Erziehungsarbeit; Erfahrungen in der sportli
chen Begabungsförderung jugendlicher Sportlerinnen und 
Sportler sowie das Vorhandensein einer Trainer B Lizenz 
sind wünschenswert .

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie ist mit Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 15 TVL bewertet . 

 Die Funktion als Koordinator Begabungsförderung wird 
zur Feststellung der Bewährung in der Funktion übertra
gen . Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf 
eines Jahres . Eine Beförderung in das entsprechende Amt 
oder eine Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli
chen Voraussetzungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eig-nung bevorzugt be
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht .

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
Herr Dr. Olaf Steinke

Gerhard-Neumann-Straße 3
15236 Frankfurt (Oder).

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .

brandenburgischen Schule; geeignete Fortbildungen sind 
wünschenswert .

 Weitere Hinweise: 
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Sie sind mit der Besoldungsgruppe  
A 14 BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL bewertet .

 Die Funktion als Primarstufenleiter wird zur Feststellung 
der Bewährung in der Funktion übertragen . Die Feststel
lung der Bewährung erfolgt nach Ablauf von neun Mona
ten . Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllung der schullauf
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus
setzungen erfolgen .

9. Studiendirektor (m/w/d) zur Koordinierung schulfach-
licher Aufgaben (Koordinator Begabungsförderung) an 
einer Gesamtschule

 Sportschule Frankfurt(Oder)
 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
 Kieler Straße 10
 15234 Frankfurt (Oder)

 – Besetzung zum nächstmöglichen Zeitpunkt –

 Aufgaben:
 Koordination und Organisation der pädagogischen Arbeit 

im SchuleLeistungssportVerbundsystem in der Sekundar
stufe I und Sekundarstufe II, insbesondere bei der Umset
zung der Vorgaben der schulinternen Lehrpläne durch die 
Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer, der Organisation des 
Unterrichts in der sportlichen Begabungsförderung unter 
besonderer Beachtung der Aspekte der Gesundheitsförde
rung, Sicherstellung eines Qualitätsmanagements zur Ver
besserung des Unterrichts in der sportlichen Begabungs
förderung mit Hilfe der datenbankbasierten individuellen 
Entwicklungsdokumentation, der Analyse zur langfristigen 
Leistungsentwicklung und zur Überprüfung der Wirksam
keit des Trainings; Zusammenwirken mit Lehrerinnen und 
Lehrern, Eltern, Schülerinnen und Schülern, den jeweiligen 
Kooperationspartnern im SchuleLeistungssportVerbund
system sowie Planung von Dienstreisen, Trainingslagern 
und Wettkampfmaßnahmen; Koordination und Organisati
on der Öffentlichkeitsarbeit .

 
 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei all

gemeinbildende Fächer) mit Lehrbefähigung für das Fach 
Sport; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Be
währung in der Unterrichtspraxis im Bildungsgang zum 
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife .

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zu

sammenarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter, den Mitwirkungsgre
mien und den Kooperationspartnern im SchuleLeistungs
sportVerbundsystem; sehr gutes Durchsetzungs und Or
ganisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; gute Kenntnisse 
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 Für die unter den Buchstaben b bis d benannten Stel
len werden die Befähigung für die Laufbahn des Lehrers 
für die Primarstufe, die Befähigung für die Laufbahn des 
Förderschullehrers oder Befähigung für die Laufbahn des 
Lehrers an Förderschulen und langjährige, mindestens vier 
Jahre umfassende Bewährung in der Unterrichtspraxis in 
der Primarstufe bzw . im gemeinsamen Unterricht in der 
Primarstufe vorausgesetzt .  

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schul träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs
gremien; Durchsetzungs und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist bei den unter 
den Buchstaben a, c und d benannten Stellen erwünscht .

 Weitere Hinweise:
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf

tigten besetzt werden . Die unter den Buchstaben a und b 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 15  
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 15 TVL, die unter Buch
stabe c benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw . Entgeltgruppe 14 
TVL zuzüglich Amtszulage und die unter Buchstabe d be
nannte Stelle mit der der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
bzw . Entgeltgruppe 14 TVL bewertet . 

 Das Amt als Schulleiter wird gemäß § 120 Landesbeam
tengesetz oder gemäß § 31 TVL bis zur Höchstdauer von 
zwei Jahren auf Probe übertragen . Eine Beförderung in das 
entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann erst 
nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen .

2. Stellvertretender Schulleiter (m/w/d) an einer Ober-
schule

 Oberschule Premnitz
 Mühlenweg 1
 14727 Premnitz

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun
gen beabsichtigt, nachfolgende Stellen für Schulleitungsfunkti
onen neu zu besetzen:

1. Schulleiter (m/w/d) an einer Grundschule

a. Europaschule am Gutspark
 Am Gutspark 5
 14612 Falkensee
 
	 −	Besetzung	zum	01.02.2023	–	

b. Waldring-Grundschule Wittstock 
 Waldring 27
 16909 Wittstock/Dosse

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

c. Havelland-Grundschule Zehdenick            
 Hospitalstraße 1
 16792 Zehdenick

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–

d. Inge-Sielmann-Grundschule   
 Forststraße 2a
 14715 Milower Land/OT Milow

	 −	Besetzung	zum	nächstmöglichen	Zeitpunkt	–	

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis

tung der Einhaltung von geltenden Rechts und Verwal
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schul
träger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken 
mit Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern 
mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität 
schulischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtsein
satz der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung 
der Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und 
Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbil
dung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur .

 
 Voraussetzungen:
 Für die unter Buchstabe a benannte Stelle werden die Be

fähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstufe, 
die Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers 
oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förder
schulen, langjährige, mindestens vier Jahre umfassende Be
währung in der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw . 
im gemeinsamen Unterricht in der Primarstufe sowie der 
Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet des Schulma
nagements vorausgesetzt .
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lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein
richtungen und Behörden .

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundar

stufe I, Befähigung für die Laufbahn des Förderschulleh
rers oder Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an För
derschulen; mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende 
Bewährung in der Unterrichtspraxis in der Sekundarstufe I 
bzw . im gemeinsamen Unterricht in der Sekundarstufe I . 

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar

beit, zur Innovation in der Unterrichts und Erziehungsar
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs und Organisationsvermögen; hohe Belast
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht . 

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig

ten besetzt werden . Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw . Entgeltgruppe 14 TVL bewertet . 

 Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen . Die 
Feststellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jah
res . Eine Beförderung in das entsprechende Amt oder eine 
Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der schullauf
bahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Voraus
setzungen erfolgen .

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be
rücksichtigt .

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht . 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Neuruppin
Herr Menzel

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet .

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden .
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